
8. Ordnung der Fort- und Weiterbildung für Priester, Diakone und 
hauptamtliche MitarbeiterZ-innen im Pastoralen Dienst des Erz­
bistums München und Freising

Diese Ordnung gilt für alle Priester, PastoralreferentenZ-innen und Gemeindere-
ferentenZ-innen nach der Zweiten Dienstprüfung, für Ständige Diakone, für Seel-
sorgehelferZ-innen nach Abschluss der Ausbildung.

1. Begriffsbestimmungen
1.1 Fortbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der die im Studium und in 

der Ausbildung erworbenen Kenntnisse erweitert, ergänzt und vertieft.

1.2 Weiterbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der auf eine Zusatzqua­
lifikation innerhalb der beruflichen Aufgabenbereiche der Priester, Ständi­
gen Diakone, PastoralreferentenZ-innen, GemeindereferentenZ-innen und 
SeelsorgehelferZ-innen vorbereitet und die Grundausbildung und eine ent­
sprechende Berufserfahrung voraussetzt.

1.3 Zusatzausbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der eine Speziali­
sierung für besondere Aufgaben z.um Ziel hat. Sie ist von dieser Ordnung 
nicht betroffen.

2. Ziele und Aufgaben

2.1 Die berufliche Qualifikation der MitarbeiterZ-innen im pastoralen Dienst ist eine 
wichtige Voraussetzung für das pastorale Handeln der Kirche. Das grundle­
gende Ziel ist die Vertiefung der eigenen Berufung und die Befähigung der 
Priester, Ständigen Diakone. PastoralreferentenZ-innen, Gemeindereferen­
tenZ-innen und SeelsorgehelferZ-innen, ihren Dienst besser zu erfüllen.
In der Fort- und Weiterbildung der pastoralen Berufe sind drei Dimensio­
nen unverzichtbar: Geistliches Leben und menschliche Reifung, theologi­
sche Bildung, pastorale Befähigung.
Im Rahmen der Fortbildung werden deshalb Möglichkeiten angeboten, die 
für den jeweiligen Dienst erforderliche spirituelle, persönliche und fachliche 
Qualifikation zu erhalten und zu verliefen.
Die Maßnahmen der Weiterbildung zielen auf eine den verschiedenen 
pastoralen Handlungsfeldern entsprechende berufsspezifische Qualifika­
tion.
Die berufsbegleitende Fortbildung ist Bestandteil des pastoralen Dienstes 
und gehört damit auch zur Dienstpflicht der einzelnen MitarbeiterZ-innen.

2.2 Der grundlegende Ansatz der Fortbildung ist die Analyse und kritische 
Reflexion der eigenen seelsorgerlichen Praxis. Aufgabenschwerpunkte 
sind die Beobachtung der Weiterentwicklung theologischer Fragestellun­
gen und die Vermittlung neuer Erkenntnisse,



Die Aufgabe der Weiterbildung ist die Ermöglichung einer zusätzlichen, 
den je verschiedenen pastoralen Handlungsfeidern entsprechenden 
beruflichen Qualifikation.

2.3 Der pastorale Auftrag der Kirche wird von ailen MitarbeiterZ-innen im 
Pastoralen Dienst gemeinsam erfüllt. In der pastoralen Praxis arbeiten Per­
sonen mit unterschiedlichem Auftrag und mit unterschiedlicher Ausbildung 
zusammen. Die Fort- und Weiterbildung geschieht deshalb
• in gemeinsamen Veranstaltungen für die verschiedenen Berufsgrup­

pen, damit gemeinsames Handeln in der Pastoral gefördert wird;
• in spezifischen Veranstaltungen für die einzelnen Berufsgruppen, damit 

der je spezifische Auftrag verdeutlicht und bestärkt wird;
• in Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen pastoraler Mitarbeiter/- 

innen, damit ihre Qualifikationen für spezielle Seelsorgsbereiche und 
Seelsorgsaufgaben vertieft werden.

3. Grundsätze, Rechte und Pflichten für alle pastoralen Berufe hinsicht­
lich der Fort- und Weiterbildung

3.1 Zum pastoralen Dienst gehört unabdingbar eine kontinuierliche Fortbil­
dung. Ihr dient das Institut für Fort- und Weiterbildung der pastoralen Beru­
fe in der Erzdiözese München und Freising. Die MitarbeiterZ-innen sind zur 
Fortbildung verpflichtet. Hierbei wird die persönliche und die berufliche 
Situation berücksichtigt.

3.2 Fortbildung
3.2.1 Die Fortbildung beginnt für Priester, PastoralreferentenZ-innen und 

GemeindereferentenZ-innen nach der Zweiten Dienstprüfung, für Ständige 
Diakone nach der Weihe und für SeelsorgehelferZ-innen nach Abschluss 
der Ausbildung.

3.2.2 Fortbildung ist eine lebenslange Aufgabe. Die Verpflichtung zur Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen gilt für alie pastoralen Berufe bis zum 
Erreichen des 60.Lebensjahres. Darüber hinaus ist die Teilnahme an ent­
sprechenden Maßnahmen wünschenswert und empfohlen.

3.2.3 Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen werden pro Jahr bis zu 
fünf Tagen Dienstbefreiung gewährt.

3.2.4 Alle 10 Jahre sollen alle pastoralen,MitarbeiterZ-innen an einer längerfristi­
gen Fortbildungsveranstaltung teilnehmen .(Blockkurs, Intervallkurs o.ä.). 
Die dazu erforderliche Freistellung vom Dienst wird unter Anrechnung des 
Anspruchs in Ziffer 3.2.3 gewährt,

3.2.5 MitarbeiterZ-innen im Erziehungsurtaub bzw. Sonderurlaub können jährlich 
an bis zu 5 Tagen an .Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, die im Jahres­
programm des Instituts für Fort- und Weiterbildung enthalten sind. Glei­
ches gilt auch für Teilzeitbeschäftigte (unter 50%).



3.3 Weiterhilduna
3.3.1 Die Teilnahme an Maßnahmen der Weiterbildung ist nur in Absprache mit 

der Erzdiözese möglich.
3.3.2 Weiterbildung kann einerseits von den MitarbeiterZ-innen im pastoralen 

Dienst beantragt, andererseits von der Erzdiözese angeboten oder ange-
■ ordnet werden.

3.4 Anmeldungen und Anträge
3.4.1 Anmeldungen zu-Fortbildungen sind beim Institut für Fort- und Weiterbil­

dung bzw. beim jeweiligen Veranstalter einzureichen.
Der Termin der Fortbildung ist mit dem Vorgesetzten und den anderen Mit- 
arbeiterZ-innen an der Seelsorgestelle abzusprechen.
Für Vertretungen hat derZdie AntragstellerZ-in selbst zu sorgen.
Die SchulleitungZ-en istZsind rechtzeitig von den MitarbeiterZ-innen zu 
informieren.

3.4.2 Ein Antrag ist einzureichen, wenn die Teilnahme an einem Kurs beabsich­
tigt ist, der nicht vom Institut für Fort- und Weiterbildung veranstaltet wird 
oder wenn für die Fortbildung mehr als die zustehenden fünf Tage bean­
sprucht werden.
Für MitarbeiterZ-innen im kategorialen Dienst ist dazu die Befürwortung 
des zuständigen Referates notwendig.
Dieser Antrag ist mindestens sechs Wochen vor Anmeldeschluss der 
jeweiligen Veranstaltung mit Zustimmung des unmittelbaren Dienstvorge­
setzten beim Institut für Fort- und Weiterbildung einzureichen, das ihn an 
den zuständigen Fachbereich im Personalreferat I weiterleitet.

4. Maßnahmen
4.1 Das Institut für Fort- und Weiterbildung führt gemäß seiner Satzung Fort- 

und Weiterbildungsmaßnahmen zu spirituellen, theologischen und pasto- 
ralpraktischen Themen durch oder vermittelt entsprechende Angebote 
anderer Veranstalter.

4.2, Regelung für Priester
4.2.1 Priester sollen jedes Jahr an Fortbildungsveranstaltungen bis zu fünf Tagen 

teilnehmen, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ist die Teilnahme an 
einer Fortbildungsmaßnahme aus dem Programm des Instituts für Fort- 
und Weiterbildung verpflichtend. Mit Zustimmung des Personalreferats I ist 
auch eine Teilnahme an einer anderen vom Institut für Fort- und Weiterbil­
dung empfohlenen Biidungsmaßnahme möglich.

4.2.2 Die in Weihe-ZJahrgangskursen bewährte Praxis der Fortbildung soll wei­
terhin gepflegt werden. DerZdie KurssprecherZ-in beantragt eine geplante 
Kursfortbildung beim Institut für Fort- und Weiterbildung.
Das Institut für Fort- und Weiterbildung ist bei der Planung, Durchführung 
und Auswertung von Fortbildungsveranstaltungen der Weihe-ZJahrgangs-



kurse behilflich. Es berät die dafür Verantwortlichen bei inhaltlichen und 
methodischen Fragen, bei der Gewinnung von geeigneten Referenten/- 
innen und bei der Auswahl von geeigneten Bildungshäusern.
Die Verpflichtung von ReferentenAinnen sowie die Belegung von Bildungs­
häusern ist rechtzeitig mit dem Institut für Fort- und Weiterbildung abzu­
stimmen.

4.2.3 Ordenspriestern im Dienst der Erzdiözese München und Freising stehen 
die Fortbildungsangebote des Instituts für Fort- und Weiterbildung zur Ver­
fügung. Auch sie sind auf der Grundlage des jeweiligen Gestellungsvertra­
ges zur Teilnahme an den Fortbildungen für Priester verpflichtet.

4.2.4 Hauptamtlich im pastoralen Dienst der Erzdiözese München und Freising 
tätige Priester aus dem Ausland sind grundsätzlich in gleicher Weise wie 
einheimische Priester zur Teilnahme an der Fortbildung verpflichtet.
Für die Priester aus dem Ausland werden zusätzliche Maßnahmen der 
Fortbildung zur Einarbeitung von der Erzdiözese festgelegt. Einzelheiten 
werden mit dem Bischöflichen Beauftragten abgeklärt.

4.3 Regelung für Ständige Diakone
4.3.1 Die Ständigen Diakone sind bis zum 60. Lebensjahr verpflichtet, jährlich 

an bis zu drei Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von insgesamt fünf 
Tagen teilzunehmen. Sie wählen dazu entsprechende Veranstaltungen aus 
dem Programm des Instituts für Fort- und Weiterbildung aus. Mit Zustim­
mung des Personalreferats I ist auch eine Teilnahme an einer anderen vom 
Institut für Fort- und Weiterbildung empfohlenen Bildungsmaßnähme 
möglich.

4.3.2 Fortbildungsmaßnahmen der Diakonenkreise sind analog den Regelungen 
der Weihe-/Jahrgangskurse möglich. Es gilt analog Ziffer 4.2.2.

4.4 Regelung für PastorafreferentenAinnen
4.4.1 PastoralreferentenAinnen sollen jedes Jahr an Fortbildungsveranstaltun­

gen bis zu fünf Tagen teilnehmen. Innerhalb eines Zeitraums von drei Jah­
ren ist die Teilnahme an einer Fortbiidungsmaßnahme aus dem Programm 
des Instituts für Fort- und Weiterbildung verpflichtend. Mit Zustimmung 
des Personalreferats I ist auch eine Teilnahme an einer anderen vom Insti­
tut für Fort- und Weiterbildung empfohlenen Blidungsmaßnahme möglich.

4.4.2 Die in den Jahrgangskursen bewährte Praxis der Fortbildung soli weiterhin 
gepflegt werden. Es gilt Ziffer 4.2.2.

4.5 Regelung für GemeindereferentenAinnen und für SeelsoraehelferAinnen 
GemeindereferentenAinnen und SeelsorgehelferAinnen sind jährlich zu bis 

• zu fünf Tagen Fortbildung verpflichtet. Sie wählen dazu eine Maßnahme 
aus dem Programm des Instituts für Fort- und Weiterbildung aus. Mit 
Zustimmung des Personalreferats I ist auch eine Teilnahme an einer ande-



ren vom Institut für Fort- und Weiterbildung empfohlenen Bildungsmaß­
nahme möglich.

5.
5.1

5.2

5.3

Kostenregelung
Für die genehmigte Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme gev\/ährt 
die Erzdiözese München und Freising einen Zuschuss zu den Tagungsko­
sten (Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühren).Die näheren Regelungen 
hierfür werden im Jahresprogramm des Instituts für Fort- und Weiterbil­
dung bekannt gegeben, ebenso die bestehenden Richtlinien für die 
Kostenübernahme bei der Teilnahme an einer verpflichtenden Fortbil­
dungsmaßnahme der GemeindereferentenZ-innen und der Ständigen Dia- 
kone, Dort sind auch die jeweils geltenden Richtlinien für die Reisekosten­
erstattung veröffentlicht. Tage- und Übernachtungsgelder werden nicht 
gewährt. Lohnausfallkosten für Ständige Diakone mit Zivilberuf werden 
nicht erstattet.
Bei einer Weiterbildung, die im Interesse der Erzdiözese liegt (s. 3.3), wer­
den in der Regel die Kosten bis zu 50% von der Erzdiözese übernommen. 
Für die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen, die überwiegend im privaten 
Interesse einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters liegen, werden in der 
Regel keine Kosten erstattet.

6. Regelung der vergütungs- und versicherungsrechtlichen Fragen
6.1 Regelung für Priester

Für Priester besteht im Rahmen der besonderen Fürsorgepflicht bei allen 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Versicherungsschutz mit Gehalts­
fortzahlung.

6.2 Regelung für Ständige Diakone und alle hauptamtlichen MitarbeiterZ-innen 
im Pastoralen Dienst

6.2.1 Für hauptamtliche Ständige Diakone und hauptamtliche MitarbeiterZ-innen 
im Pastoralen Dienst besteht bei allen von der Erzdiözese genehmigten 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Gehaltsfortzahlung.

6.2.2 Verpflichtende Bildungsmaßnahmen gelten als Dienst (Dienstreise). Es 
besteht deshalb in gleicher Weise wie bei sonstiger dienstlicher Inan­
spruchnahme ein voller Unfallversicherungsschutz über die Berufsgenos­
senschaft, der sich auch auf die Fahrt zur bzw. von der Bildungsstätte 
erstreckt. Bei Kfz-Unfällen sind Leistungen aus der Kfz-Schadens-Versi- 
cherung der Erzdiözese im Rahmen der jeweils geltenden Richtlinien mög­
lich (vgl. Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising, Jahrgang 
1995 Nr. 7 vom 27. April 1995, Nr.67).

6.2.3 Darüber hinaus besteht bei allen Bildungsmaßnahmen, die in kirchlichen 
Gebäuden der Erzdiözese stattfinden, ein Unfallschutz während des Auf­
enthaltes in der Bildungsstätte.



Schlussbemerkung
Die vorliegende Ordnung wird rückwirkend mit Wirkung vom 1. November 
1999 in Kraft gesetzt. Die vorläufige Ordnung vom 1. November 1996 (vgl. 
Amtsblatt 1996, S.383-388) verliert zum gleichen Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

9. Trauung eines Katholiken mit einem aus der evangelischen Kirche 
Ausgetretenen

Vielfach besteht Unklarheit darüber, ob zur Eheschließung mit einem evangelisch 
getauften Christen, der aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist, die ober- 
hirlliche Trauerlaubnis erforderlich ist.
Im Fall des Kirchenaustritts aufseiten eines evangelischen Partners liegt das 
Eheassistenzverbot des C.1071 §1 Nr. 4 QIC nicht vor, da sich diese Norm nur 
auf Katholiken bezieht. Es ist zu verfahren wie bei allen bekenntnisverschiedenen, 
Ehen; der katholische Teil muss die Fragen bezüglich der Bewahrung des katho­
lischen Glaubens und der Kindererziehung (Nr. 15 und 16 des Protokolls) beant­
worten. Über die entsprechenden Verpflichtungen ist der nichtkatholische Teil zu 
informieren.

Von beiden' Partnern wird verlangt, dass sie die Einheit und die.Unauflöslichkeit 
der Ehe, die Hinordnung auf das beiderseitige Wohl und auf Elternschaft ohne 
Einschränkung bejahen (Frage 12 des Protokolls).

Sind die vorgenannten Bedingungen erfüllt, kann der zuständige Geistliche mit 
allgemeiner Trauvollmacht die Erlaubnis zum, Abschluss einer konfessionsver­
schiedenen Ehe selbst erteilen (Punkt 26b des Protokolls).

10. Pflichtexemplare von Veröffentlichungen

Wir rufen in Erinnerung die Verordnung über die Abgabe von Pflichtexemplaren 
(Amtsblatt Nr. 2/1992, S. 20). Danach müssen von allen in Bayern verlegten und 
zur Verbreitung bestimmten Veröffentlichungen zwei Pflichtstücke an die Bayeri­
sche Staatsbibliothek abgeliefert werden. Dies betrifft Bücher, Broschüren, Zeit­
schriften, bildliche Darstellungen, Tonträger, Musiknoten. Ausgenommen sind 
bildliche Darstellungen auf Einzeiblättern ohne Text, Texte, die in einer geringeren 
Auflage als zehn Exemplare erscheinen, Texte, die nur gewerblichen, geschäftli­
chen oder innerbetrieblichen Zwecken dienen, Flugblätter und Plakate, 
Geschäfts-, Jahres- und Verwaltungsberichte, die nur unter Personen verbreitet 
werden, für die sie nach der Satzung bestimmt sind. (Vgl. Gesetz über die Ablie­
ferung von Pflichtstücken vom 6. August 1986, Gesetz- und Verordnungsblatt 
1986, S. 216 f). Die Anschrift lautet: Bayerische Staatsbibliothek, 80328 Mün­
chen.


